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Teil l
Allgemeine Forderbestimmungen

1
Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

(1) Angesichts der Bedeutung der nachhaltigen stadtebaulichen Entwicklung und der Beitrage
der Gemeinden und Gemeindeverbande (GV) zur Regionalentwicklung soll nach Abs. 13 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1083/2006 vom 11.07.2006 die Rolle der Gemeinden bei der Programmplanung
starker berlcksichtigt werden. Die Stadterneuerung soll deshalb in der Férderperiode der Euro-
paischen Union im Zeitraum von 2007 bis 2013 starker begunstigt werden. Handlungs- und Foér-
derschwerpunkte fiir die Stadtentwicklung und Stadterneuerung sind:

a) Die Starkung der Innenstadte und Ortsteilzentren in ihrer stadtebaulichen Funktion unter be-
sonderer Berlcksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmalschutzes und
der Denkmalpflege insbesondere auch in den Historischen Stadt- und Ortskernen einschlieBlich
der Wiedernutzung innenstadtnaher Flachen.

b) Die Fortentwicklung von Stadt- und Ortsteilen mit besonderem sozialem, 6konomischem und
Okologischem Entwicklungsbedarf (Soziale Stadt).

c) Die Herstellung nachhaltiger stadtebaulicher Strukturen bei erheblichen Funktionsverlusten,
insbesondere durch Brachen und Gebaudeleerstande (Stadtumbau West).

d) Stadtebauliche MaBnahmen im Strukturprogramm der REGIONALEnN zur Gestaltung des 6ko-
nomischen Wandels sowie zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplatzen.

(2) Das Land gewahrt auf der Grundlage des Haushaltsgesetzes, der §§ 23, 44 LHO, der Verwal-
tungsvorschriften fiir Zuwendungen an Gemeinden (GV) zu § 44 LHO; den §§ 164 a, 164 b, 169
Abs. 1Nr. 9, 171 b, 171 e, 172 BauGB sowie fir stadtebauliche EinzelmaBnahmen auBerhalb des
Baugesetzbuches und nach diesen Richtlinien Zuwendungen fur die Vorbereitung und Durchfih-
rung stadtebaulicher MaBnahmen. Soweit Mittel aus den Europaischen Strukturfonds eingesetzt
werden sollen, sind die besonderen Bestimmungen der Europaischen Union zu beachten. Ein
Anspruch auf Gewdahrung der Zuwendung besteht nicht. Die Bewilligungsbehoérde entscheidet
nach pflichtgemaBem Ermessen im Rahmen der verfligbaren Haushaltsmittel. MaBnahmen der
integrativen Stadtentwicklung und Stadterneuerung sind vorrangig zu férdern.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen,
Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 4/26



(3) Bei der Programmaufstellung hat fiir das Land die Forderung von integrativen GesamtmaB-
nahmen vorrangige Bedeutung, bei denen sich die Gemeinden auf die Handlungsraume der Re-
gionen mit interkommunalen Strategien, der Innenstadte und Ortsteilzentren mit Leerstandspro-
blemen einschlieBlich der Neunutzung innenstadtnaher Brachflachen sowie der Stadtteile mit so-
zialen und strukturellen Problemen konzentrieren.

2
Zuwendungsgegenstand

(1) Zuwendungsgegenstand ist die stadtebauliche Entwicklung oder Erneuerung eines Gebietes,
das unter Beachtung der daflr geltenden Grundsatze abgegrenzt worden ist und fir dessen Ent-
wicklung, Neuordnung oder Aufwertung ein Biindel von EinzelmaBnahmen notwendig ist (Ge-
samtmaBnahme). Neben den stadtebaulichen SanierungsmaBnahmen (§ 142 BauGB) sind MaB-
nahmen im Sinne dieser Richtlinien die stadtebaulichen Entwicklungsbereiche (§ 165 BauGB),
Gebiete der sozialen Stadt (§ 171 e BauGB), Gebiete des Stadtumbau West (§ 171 b BauGB), Er-
haltungsgebiete (§ 172 BauGB) und Gebiete zur Innenentwicklung auf der Grundlage eines stad-
tebaulichen Entwicklungskonzeptes (§ 171 b Abs. 2 BauGB). Bei erheblichen Veranderungen in-
nerhalb der GesamtmaBnahme sind entsprechende Anderungsbescheide zu erlassen.

(2) Gebietsunabhangige stadtebauliche Einzelvorhaben, die sich in ein stadtebauliches Gesamt-
konzept einfligen und mit denen stadtebauliche oder strukturpolitische Zielsetzungen verfolgt
werden, kénnen ebenfalls Férdergegenstand sein. (stadtebaulich bedeutsame Einzelvorhaben).

3
Zuwendungsempfanger

Zuwendungsempfanger sind Gemeinden und Gemeindeverbande. Sie kdnnen nach MaBgabe
von Nr. 12 VVG zu § 44 LHO die Mittel an Dritte weiterleiten.

4.1
Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen

(1) Die Zuwendungsvoraussetzungen ergeben sich aus den Teilen |l bis VII.

(2) Mit dem Vorhaben darf vor der Bewilligung nicht begonnen worden sein, es sei denn, das Mi-
nisterium hat vor der Veroffentlichung des Programms nach Nr. 26 Abs. 2 oder die Bewilligungs-
behdrde hat nach der Programmverdéffentlichung unter den Voraussetzungen von Nr. 1.3 VVG zu
§ 44 LHO einem vorzeitigen MaBnahmebeginn schriftlich zugestimmt. Die schriftliche Zustim-
mung des Ministeriums oder der Bewilligungsbehdrde ist mit der Auflage zu verknipfen, dass
die Antragsteller verpflichtet sind, vor dem Erlass des Zuwendungsbescheides bei der Vergabe
von Auftragen zur Erflllung des Zuwendungszweckes die hach dem Gemeindehaushaltsrecht
anzuwendenden Vergabegrundsatze zu beachten.

(3) Ausgaben fur MaBnahmen nach diesen Richtlinien sind zuwendungsfahig. Dabei ist der
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten sowie die Gesamtfinanzierung
unter Berlcksichtigung der Folgekosten zu gewahrleisten. RegelmaBige Wirkungskontrollen sind
durchzuflhren. Fur die Forderung gelten die Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Projektforde-
rung an Gemeinden (ANBest-G).
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(4) Fir die Forderung konnen Ausgaben nur insoweit angesetzt werden, als eine anderweitige
Deckung nicht moglich ist (Nachrangigkeit der Stadtebaufoérderung bzw. Subsidiaritatsprinzip).
Zu den nicht anderweitig gedeckten Ausgaben (dauerhaft unrentierliche Ausgaben) haben sich
die Zuwendungsempfanger in der Hohe des im Programm bestimmten Eigenanteils zu beteiligen.
Der Durchfiihrungszeitraum ist nach dem Zigigkeitsgebot des BauGB zu planen.

4.2
Besondere Zuwendungsvoraussetzungen

(1) Die MaBnahme ist konzeptionell und planerisch ausreichend vorzubereiten. Dazu sind vor al-
lem die Sanierungs- und Entwicklungsziele zu bestimmen, die stadtebaulichen Missstande, de-
ren Beseitigung im offentlichen Interesse liegt, zu erheben, die Mitwirkungsbereitschaft der Be-
troffenen festzustellen, eine Abstimmung mit den Tragern der 6ffentlichen Belange — soweit er-
forderlich — durchzufiihren und die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben abzuschatzen
(qualifizierte Vorbereitung, vorbereitende Untersuchungen).

(2) Die umfassende Entwicklung, Neuordnung oder Aufwertung des Gebietes ist — ungeachtet
der planungsrechtlichen Erfordernisse im Einzelfall — in einem Stadtentwicklungskonzept oder ei-
nem Stadterneuerungskonzept darzustellen. Bei der Konzeption fiir die umfassende bauliche
und funktionale Aufwertung des Gebietes ist auf die kulturelle, stadtebauliche und architektoni-
sche Qualitat zu achten (6ffentliche Leitfunktion). Auch sind dabei die Ergebnisse einer stadtkli-
matischen Betrachtung/Verbesserung zu berlicksichtigen sowie Vorschlage zur Einsparung von
Energie und zur Reduzierung von Treibhausgasen vorzulegen. Die kinderfreundliche und gene-
rationslibergreifende Gestaltung des 6ffentlichen Raumes soll sicherstellen, dass alle Menschen
— unabhangig vom Alter und kérperlichen Einschrankungen - 6ffentliche Gebaude, StraBen, We-
ge und Platze selbststandig und uneingeschrankt nutzen kénnen (barrierefreies Bauen).

(3) Alle MaBnahmen sind dem Ziel der Verwirklichung der Geschlechtergerechtigkeit verpflich-
tet.

4.3
Besondere Bestimmungen zum gemeindlichen Haushalt

Fir Ausgaben und Einnahmen im Sinne dieser Richtlinien gelten fiir die Gemeinden (GV) die ent-
sprechenden haushaltsrechtlichen RechengréBen.

5
Art und Umfang, Hohe der Zuwendung

5.1
Zuwendungsart

Projektférderung

5.2
Finanzierungsart
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(1) Die Zuwendung wird fir Investitionen in Form der Anteilfinanzierung mit Héchstbetragsrege-
lung gewahrt. Der Regelférdersatz betragt 60 v. H. und wird mit Zu- und Abschlagen von je 10 v.
H. zum Strukturausgleich fir die Arbeitslosigkeit und fir die finanzielle Leistungsfahigkeit der
Gemeinden verbunden. Auf den Fordersatzerlass wird verwiesen.

(2) Zuwendungen werden ausschlieBlich zu den dauerhaft unrentierlichen Ausgaben als Zuwei-
sung bewilligt. Eine Darlehensfdrderung ist ausgeschlossen.

5.3
Umfang und H6he der Zuwendung

(1) Zuwendungsfahig sind Ausgaben, die den Gemeinden fir die Vorbereitung und Durchfiihrung
der stadtebaulichen Entwicklung und Erneuerung entstehen. Dazu gehdéren insbesondere:

a) Die fiktiven Ausgaben des bulrgerschaftlichen Engagements nach Nr. 2.3.2 VVG zu § 44 LHO.
Bei freiwilligen unentgeltlichen Arbeiten kdnnen 15 € je Arbeitsstunde angesetzt werden. Die
freiwilligen, unentgeltlichen Arbeiten von Architekten und Ingenieuren sind mit dem Mindestwert
der Honorarzone bei den anzurechnenden Kosten nach HOAI anzusetzen. Freiwillige, unentgelt-
liche Arbeiten von Fachfirmen werden auf der Grundlage der DIN 276 i. V. m. den Kostenwerten
des Baukosteninformationsdienstes mit dem anteiligen Wert von 70 % in die Bemessungsgrund-
lage einbezogen. Die Forderung erfolgt unter der Bedingung, dass die Zuwendung nicht die
Summe der tatsachlichen Ausgaben lberschreitet.

b) Die Ausgaben fir die Erfassung des archaologischen Bestandes sowie die Ausgaben der wis-
senschaftlichen Untersuchung, Ausgrabung und Bergung einschlieBlich der hierbei erforderli-
chen Dokumentation von Bodendenkmalern, wenn sie durch die stadtebauliche MaBnahme ver-
ursacht werden und Bodendenkmalpflegemittel nicht verfligbar sind.

(2) Von der Forderung bleiben ausgeschlossen:
a) Die Personal- und Sachausgaben der Gemeinden/GV.

b) Die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Aufbringung des Eigenanteils und der Verwal-
tung oder Vorfinanzierung der Férdermittel.

c) Die Kostenanteile in der Hohe, in der die Erstempfanger bzw. die Letztempfanger der Zuwen-
dung steuerliche Vergiinstigungen nach den §§ 9, 15 Umsatzsteuergesetz in Anspruch nehmen
konnen. In diesem Fallen reduziert sich die Bemessungsgrundlage auf die Nettoausgaben (Prei-
se ohne Umsatzsteuer).

d) Die Ausgaben, die ein anderer Trager der MaBnahme zu tragen hat.

e) Die Ausgaben fir die Gefahrdungsabschatzung, Untersuchung und Beseitigung von Boden-
kontaminationen oder Gewasserverunreinigungen, wenn ein Ordnungspflichtiger herangezogen
werden kann oder andere Forder- und Finanzierungsmadglichkeiten bestehen.

f) Die Ausgaben der Unterhaltung und des Betriebs von Anlagen und Einrichtungen.
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g) Die Ausgaben, die infolge des Verzichts auf Einnahmen entstehen (Abgaben- oder Auslagen-
befreiung).

h) Die Ausgaben der stadtebaulichen GesamtmaBnahme, die den Betrag von 25.000 € nicht
Ubersteigen (Bagatellgrenze).

6
Zweckgebundene Einnahmen

(1) Zweckgebundene Einnahmen sind:

a) Die (Forder-) Mittel Dritter zur Finanzierung der MaBnahmen (z. B. Mittel fiir den Wohnungs-
bau, Mittel zur Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse in den Gemeinden, Mittel der Verbesse-
rung zur regionalen Wirtschaftsstruktur).

b) Die Ausgleichs- und Ablosebetrage nach § 154 BauGB mit ihrem Kostendeckungsanteil.

c) Die ErschlieBungskostenbeitrage nach §§ 127 ff BauGB sowie die Kostenerstattungsbeitrage
nach § 135 a BauGB mit ihrem Kostendeckungsanteil.

d) Die Beitrage nach dem Kommunalabgabengesetz (§§ 6, 8 KAG) mit ihrem Kostendeckungsan-
teil.

e) Die Erlése aus der VerauBerung von Grundstiicken, die dem Vermdgen der MaBnahme zuge-
ordnet sind und mit Stadtebauférderungsmitteln erworben wurden. Erfolgt der Grunderwerb zur
Zwischenfinanzierung im Wege von Zinszuschissen, sind die Uber den Erwerbspreis einschlieB3-
lich der Nebenkosten hinausgehenden Einnahmen zur Finanzierung der MaBnahme anzusetzen.

f) Die Uberschiisse aus Umlegungen.
g) Die Einnahmen aus Zinsertragen.
h) Die Einnahmeliberschiisse aus der Bewirtschaftung von Grundstiicken.

i) Die Wertausgleiche und Wertsteigerungen von Grundstlicken, die mit Stadtebauférderungsmit-
teln erworben wurden.

(2) Keine zweckgebundenen Einnahmen sind:

a) die Einnahmen (aus dem Marktgeschehen und von Schankerlaubnissen) aus der Bewirtschaf-
tung o6ffentlicher StraBen, Wege, Platze auf der Grundlage der Allgemeinen Verwaltungsgebih-

renordnung fiir das Land Nordrhein-Westfalen und/oder auf der Grundlage spezieller Vorschrif-
ten.

b) die Miet- und Pachteinnahmen aus gewerblicher Nutzung einer kommunalen Gemeinbedarfs-
einrichtung, die mit Stadtebauférderungsmitteln errichtet wurde. Die Nettokaltmiete/Nettopacht
ist mit einem Abzug einer 20 %igen Bewirtschaftungspauschale fir Verwaltungskosten, Instand-
haltungsaufwand und Mietausfallwagnis flr einen Zeitraum von 10 Jahren von den Gesamtaus-
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gaben der MaBnahme abzusetzen. Sie reduziert insoweit die Bemessungsgrundlage flr den Zu-
schuss.

c) zweckgebundene Geldspenden. Sie bleiben bei der Bemessung der Zuwendung auBer Be-
tracht, soweit ein Eigenanteil von 10 v. H. der zuwendungsfahigen Ausgaben in der MaBnahme
nachgewiesen wird. Bei Gemeinden, die ihrer gesetzlichen Verpflichtung zum Haushaltsaus-
gleich nicht nachkommen, wird zugelassen, dass die Mittel, die der geférderte Eigentimer auf-
bringt, als kommunaler Eigenanteil gewertet werden. In diesen Fallen muss davon ausgegangen
werden, dass anderenfalls die Investition unterbleiben wiirde. Der von der Gemeinde selbst auf-
zubringende Eigenanteil muss auch dabei mindestens 10 % der zuwendungsfahigen Ausgaben
betragen. Zuwendungen von den Kreisen, den Landschaftsverbanden und dem Regionalverband
Ruhr an die Gemeinde bleiben bei der Bemessung der zuwendungsfahigen Ausgaben auBBer Be-
tracht, soweit ein Eigenanteil von 10 v. H. in der MaBnahme verbleibt.

7
Abgrenzung zu anderen Forderbereichen

(1) Im Rahmen der stadtebaulichen Entwicklung und Erneuerung sind MaBnahmen grundsatzlich
von anderen o6ffentlichen Stellen (auch Gesellschaften i. S. von § 53 Haushaltsgrundsatzegesetz)
zu tragen oder zu férdern, die hierzu auf anderer rechtlicher Grundlage verpflichtet sind oder
das ohne rechtliche Verpflichtung tatsachlich oder Ublicherweise tun. Unbeschadet hiervon kon-
nen Stadtebauférderungsmittel zur Vor- und Zwischenfinanzierung von MaBnahmen anderer Fi-
nanzierungstrager innerhalb der GesamtmaBnahme zeitlich befristet verwendet werden. Voraus-
setzung ist, dass die Erstattung vereinbart wurde, notwendige Ausnahmen (vorzeitiger MaBnah-
mebeginn) zugelassen sind und die Erstattungszahlung innerhalb des Durchfiihrungszeitraumes
vom Beglnstigten geleistet wird.

(2) Besteht an der Durchfiihrung von MaBnahmen nach Absatz 1 ein erhebliches stadtebauliches
Interesse und sind bedeutende stadtebaulich bedingte Mehraufwendungen zu erwarten, kdnnen
hierflir erganzend Stadtebauférderungsmittel eingesetzt werden. Die Ausgaben der anderen 6f-
fentlichen Stellen und der Stadtebauférderung sind getrennt aufzufihren.

(3) In Gemeinden, die aus anderen Férderprogrammen mit ahnlich umfassenden gebietsbezoge-
nen Zielsetzungen gefordert werden (z. B. Programm der integrierten landlichen Entwicklung) ist
der zusétzliche gebietsbezogene Einsatz von Stadtebauforderungsmitteln ausgeschlossen. Sol-
len gleichwohl Stadtebauforderungsmittel eingesetzt werden, ist eine raumliche Trennung fir die
Forderung und Durchfiihrung von MaBnahmen der unterschiedlichen Férderprogramme vorzu-
sehen.

Teil ll
Forderbestimmungen fiir die stadtebauliche Sanierung und Entwicklung

8
Grundsatze

(1) Bei SanierungsmaBnahmen (§§ 136 ff. BauGB) kdnnen die EinzelmaBnahmen nach Nr. 9 bis
Nr. 12 als Bestandteil der GesamtmaBnahme geférdert werden. Dies gilt flir die stadtebaulichen
EntwicklungsmaBnahmen (§§ 165 ff BauGB) entsprechend.
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(2) Zuwendungsempfanger sind Gemeinden, GV sowie Planungsverbande, denen die gemeindli-
che Aufgabe gemaB § 205 Abs. 4 BauGB libertragen wurde, als Trager der SanierungsmaBnah-
men .

9
Ausgaben der Vorbereitung

(1) Im Rahmen der vorbereitenden Untersuchungen konnen folgende MaBnahmen gefordert wer-
den:

a) Formliche Festlegung des Sanierungsgebietes;
b) Konkretisierung der Ziele und Zwecke der Sanierung als Sanierungskonzepte;

c) Stadtebauliche Planung in der Form der Rahmenplanung, Wettbewerbe und sonstige Gutach-
ten (beispielsweise Verkehrswertgutachten, Gutachten zur Gefahrenerforschung);

d) Beteiligung der Betroffenen und der 6ffentlichen Aufgabentriger einschlieBlich Offentlich-
keitsarbeit;

e) Erarbeitung und Fortschreibung des Sozialplans;

f) Zeit- und MaBnahmeplane sowie Aufstellung und Fortschreibung der Kosten- und Finanzie-
rungsubersicht;

g) Leistungen von Sanierungstragern oder sonstigen Beauftragten;
h) vorgezogene Ordnungs- und BaumaBnahmen.

(2) MaBnahmen mit experimentellem Charakter und entsprechende Modellvorhaben im regiona-

len, interkommunalen und lokalen Zusammenhang kénnen ebenso gefordert werden wie die Be-

teiligung an Studien und Vorhaben des Bundes in der angewandten Ressortforschung zum expe-
rimentellen Wohnungs- und Stadtebau.

(3) Voraussetzung der Férderung der EinzelmaBnahmen im Rahmen der stadtebaulichen Ge-
samtmaBnahme ist der Beschluss der Gemeinde zum Beginn der vorbereitenden Untersuchun-
gen, dessen ortsubliche Bekanntmachung geplant ist. Fur stadtebauliche Einzelvorhaben gilt die-
se Bedingung nicht.

(4) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben flr die MaBnahmen nach den Absatzen 1und 2.

(5) Von der Forderung sind die allgemeinen Planungen und Untersuchungen ausgeschlossen.
Dies gilt insbesondere fiir die formelle Planung (Flachennutzungsplan, Bebauungsplan), General-
verkehrsplanung und fur Vermessungen, soweit kein réumlicher und sachlicher Zusammenhang
mit der stadtebaulichen Sanierung besteht.

101
Bodenordnung
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(1) MaBnahmen der Bodenordnung konnen geférdert werden, soweit sie aufgrund gesetzlicher
Vorschriften oder vertraglicher Regelungen zur rechtlichen und tatsachlichen Neuordnung des
Grundsticks durchgefihrt werden. MaBnahmen der Bodenordnung sind:

a) Der freihandige Erwerb von Grundstliicken und Rechten.

b) Der Eigentumserwerb aufgrund der Ausiibung des gemeindlichen Vorkaufsrechts (§§ 24 Abs.
1, 25 Abs. 1 BauGB).

c) Die Ubernahme von Grundstiicken oder Einziehung des Eigentums auf Verlangen des Eigentii-
mers (§§ 40 Abs. 2, 43, 145 Abs. 5, 173 Abs. 2, 176 Abs. 4 und 179 Abs. 3 BauGB).

d) Die Enteignung (§§ 85 bis 122 BauGB).

e) Die Uberfiihrung von Grundstiicken des Sanierungstrigers in das Treuhandvermégen (§ 160
Abs. 5).

f) Die Umlegung (§§ 45 bis 79 BauGB).
g) Die vereinfachte Umlegung (§§ 80 bis 84 BauGB).

(2) MaBnahmen der Bodenordnung sind nur insoweit zuwendungsfahig, als sie flir das Gebiet
unmittelbar erforderlich sind. MaBnahmen der Bodenordnung auBerhalb des formlich festgeleg-
ten Gebietes kdnnen gefdrdert werden, soweit diese MaBnahmen fur den Bau von Erschlie-
Bungsanlagen oder fur Gemeinbedarfseinrichtungen des Gebietes notwendig sind.

(3) Bei privat nutzbaren Grundstiicken, die im Rahmen der Neuordnung des Gebietes nicht-6f-
fentlichen neuen Nutzungen zugefiihrt werden sollen und fur die ein Zwischenerwerb erforder-
lich ist, ist die Forderung regelmaBig auf die Ausgaben fur die Zwischenfinanzierung von 5 Jahre
zu beschranken.

(4) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben, um die gemeindliche Verfliigungsgewalt tiber das
Grundstuck zu erlangen, soweit EU-Recht nicht entgegensteht. Hierzu gehdren der Kaufpreis fir
das Grundstlick einschlieBlich aufstehender Gebaude und Anlagen bis zur Hohe des Verkehrs-
wertes und die Nebenkosten (insbesondere Vermessungs- und Katastergebiihren, Grunder-
werbssteuer, Aufwendungen fir Gutachter, Gerichts-, Notar-, Maklergeblihren). Der Verkehrs-
wert nach Wertermittlungsverordnung ist durch Wertgutachten nachzuweisen. Soweit hinrei-
chende Vergleichswerte vorliegen, kann bei einem Verkehrswert bis zu 25.000 € im Einzelfall
von einem Gutachten abgesehen werden. Bei einem Erwerb auf Rentenbasis ist von einem kapi-
talisierten Betrag auszugehen.

(5) Zuwendungsfahig sind beim Zwischenerwerb von Grundstiicken durch die Gemeinden die
Ausgaben fir die Geldbeschaffung und die Ausgaben der Verzinsung des in Anspruch genom-
menen Kredits fur den in Absatz 3 festgelegten Zeitraum.

(6) Grunderwerb, der regelmaBig einem anderen Foérderbereich zuzuordnen ist, ist nicht forder-
fahig. Auf die Bestimmungen zu den anderen Zuwendungsbereichen nach Nr. 7 wird verwiesen.
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(7) Die Forderung scheidet aus, soweit die Gemeinde fir den beabsichtigten Zweck geeignete
Grundstucke selbst besitzt (Bereitstellungspflicht). Unbeschadet dieses Forderausschlusses gel-
ten die Grundsatze zum Wertausgleich der ohne Férderung eingebrachten gemeindeeigenen
Grundsticke. Auf Nr. 30 wird insoweit verwiesen.

(8) Die nicht zwingend anfallenden Nebenkosten — insbesondere freiwillige Abstandszahlungen -
sind nicht forderfahig.

10.2
Umzug von Bewohnern

(1) Umzugsausgaben von Bewohnern, die den Gemeinden durch eine vertragliche oder gesetzli-
che Verpflichtung zur Entschadigung — insbesondere Sozialplan (§ 180 BauGB) — entstehen, kon-
nen gefoérdert werden. Entsprechendes gilt bei einer voribergehenden Unterbringung (Zwi-
schenunterklinfte).

(2) Zuwendungsfahig sind 50 v. H. der Ausgaben flr den Umzug von Personen und das Freizie-
hen von Rdumen. Dabei ist ein Hochstbetrag von 500 € fir die erste Person und je 100 € fir jede
weitere Person des Haushalts forderfahig. Zusatzlich kénnen als Hochstbetrag fiir jeden Raum
der aufzugebenden Wohnung 310 € angesetzt werden. Die Verkehrsflachen (Diele) und die
Funktionsflachen (Kiiche, Bad) sind wie die Zimmer mit dem Hochstbetrag von je 310 € zu be-
ricksichtigen.

(3) Entschadigungen fiir die Aufhebung von Miet- und Pachtverhaltnissen (§ 185 BauGB), im
Rahmen des Harteausgleichs (§ 181 BauGB) oder fiir einen Rechtsverlust sind von der Forderung
ausgeschlossen. Entsprechendes gilt fur den Umzug von Betrieben.

10.3
Freilegung von Grundstlicken

(1) Bei der Freilegung von Grundstlicken kdnnen die folgenden MaBnahmen geférdert werden:

a) Beseitigung Uberirdischer und unterirdischer baulicher Anlagen oder Teile baulicher Anlagen
einschlieBlich Abrdumen und Nebenkosten.

b) Beseitigung sonstiger Anlagen (Aufschittungen, StraBendecken).
c) Verkehrssicherung und Grundstlickszwischennutzung sowie Sicherung betroffener Gebaude.

d) Abraumen von Lagerplatzen, Abbau von Bodenversiegelungen, Beseitigung umweltgefahr-
dender Stoffe im Boden, soweit kein Verpflichteter nach dem BBodSchG zur Kostentragung her-
angezogen werden kann und Férdermdglichkeiten anderer Finanzierungstrager — insbesondere
Altlastenbeseitigung — nicht verfligbar sind.

e) Beseitigung baulicher Anlagen Dritter, soweit Nr. 21.1 nicht anwendbar ist.

f) Freilegung, Ausgrabung und Sicherung von Bodenfunden, soweit nicht ein Dritter verpflichtet
ist.
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(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben, die den Gemeinden in den Fallen von Absatz 1 Buch-
staben a, b, d, e, f entstehen. Im Falle von Absatz 1 Buchstabe c sind die Ausgaben flr gemeind-
liche Grundstiicke hochstens bis zu 30 € je gm Grundstlicksflache und/oder Gebaudenutzflache
zuwendungsfahig. Die Ausgaben fiir MaBnahmen nach Absatz 1 Buchstabe ¢ sind mit 50 v. H.
der Gesamtausgaben des privaten Grundstickeigentimers; hdchstens 60 € je gm Grundstlicks-
flache und/oder Gebdudenutzflache zuwendungsfahig.

10.4
ErschlieBung

(1) Es kann die Herstellung neuer oder die Anderung vorhandener ErschlieBung, soweit dies zur
Erreichung des Sanierungsziels notwendig ist und die MaBnahmen von den Gemeinden zu tra-
gen sind, geférdert werden. Soweit die ErschlieBung nicht nur der Erflllung des Sanierungszwe-
ckes dient, kdnnen die MaBnahmen nur anteilig berlicksichtigt werden. Die Zuordnung soll unter-
bleiben, wenn die Vorteile der ErschlieBung rechnerisch nicht sinnvoll auf das Sanierungsgebiet
und die angrenzenden Bereiche aufgeteilt werden kdnnen (z. B. Stadtpark, Marktplatz, Spiel-
platz). Es konnen geférdert werden:

a) Herstellung oder Anderung und Einrichtung értlicher &ffentlicher StraBen, Wege, Platze ein-
schlieBlich notwendiger Beleuchtung,

b) Herstellung oder Anderung von Griinanlagen, Wasserldufen und Wasserflachen,
c) Herstellung oder Anderung &ffentlicher Spielplatze,

d) Anlagen und Vorkehrungen gegen Naturgewalten und schadliche Umwelteinwirkungen und
Ausgaben der Umweltvorsorge (z. B. stadtebaulicher Larmschutz).

(2) Zuwendungsfahig sind unter Abzug von Beitragen, Gebihren, sonstiger Entgelte bei den An-
lagen nach Absatz 1 Buchstaben a bis ¢ die Ausgaben der sanierungsbedingten Herstellung oder
Anderung einschlieBlich der Nebenkosten sowie die Ausgaben des Grunderwerbs. Im Falle von
Absatz 1 Buchstabe d sind die sanierungsbedingten Ausgaben an gemeindeeigenen Grundstu-
cken in vollem Umfang und die sanierungsbedingten Ausgaben an privaten Grundstiicken zu 35
v. H. zuwendungsfahig. Die Stadtebauforderungsmittel sind bei der Berechnung des beitrags-
pflichtigen Aufwandes nicht als Leistungen und Zuwendungen Dritter im Sinne des Kommunal-
abgabengesetzes oder der anderweitigen Deckung des ErschlieBungsaufwandes nach dem Bau-
gesetzbuch abzusetzen.

(3) Von der Forderung sind ausgeschlossen:
a) Die Ausgaben fir o6ffentliche Parkplatze, Parkhauser und Tiefgaragen.

b) Die Ausgaben fur die Anlagen zur Ableitung, Behandlung und Beseitigung von Abwasser so-
wie Anlagen zur Beseitigung fester Abfallstoffe. Der Férderausschluss betrifft nicht die Regen-
wasserkanalisation (StraBenrinnen, StraBensinkkasten, Hauptkanal, Regenwasserklarbecken),
deren Investitionen nur zu 50 v. H. Uber das Beitragsrecht zur StraBenentwasserung zu refinan-
Zieren sind.
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c) Die Ausgaben der Pflege und Unterhaltung der ErschlieBungsanlagen.

10.5
Sonstige OrdnungsmaBnahmen

(1) Soweit die sanierungsbedingten MaBnahmen nicht bereits anderweitig beriicksichtigt wurden,
konnen gefordert werden:

a) MaBnahmen zur Behebung besonderer Griindungsschwierigkeiten sowie MaBnahmen zur Re-
gulierung des Grundsttcksniveaus einschlieBlich der Errichtung von Stiitzmauern.

b) MaBnahmen zur Bewirtschaftung von Gebauden und anderen Gegenstanden des Sanierungs-
vermogens bis zum Abschluss der BaumaBnahmen.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben flir MaBnahmen nach Absatz 1.
(3) Von der Forderung sind ausgeschlossen:

a) Die Ausgaben fiir Entschadigungen aufgrund der Gebdudewertminderung infolge des Rlick-
baus von benachbarten Gebauden.

b) Die Ausgaben, die von der Gemeinde nach § 150 BauGB zur Anderung der offentlichen Ver-
sorgungseinrichtungen (z. B. Versorgungseinrichtungen fiir Elektrizitat, Gas, Wasser,

Warme¢, Anlagen flr Telekommunikationsleistungen, Anlagen der Abwasserwirtschaft) zu ent-
richten sind. Es sei denn, sie sind durch den Riickbau leer stehender Gebaude oder Gebaudeteile
bedingt und notwendig.

10.6
AusgleichsmaBnahmen

(1) Es kann die Bereitstellung von Flachen und die Durchfiihrung von MaBnahmen zum Ausgleich
im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB, soweit sie nach § 9 Abs. 1a BauGB an anderer Stelle den
Grundsticken zugeordnet sind, auf denen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind,
gefordert werden.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben, die den Gemeinden entstehen und deren Ubernahme
vom Eigentimer bzw. Vorhabentrager nach § 135 a BauGB nicht mdglich ist.

1.1
Modernisierung und Instandsetzung

(1) Die Gemeinde kann die Modernisierung und Instandsetzung privater Gebaude zur Nutzung fur
Wohnen sowie zur Nutzung fur Dienstleistungen und Gewerbe durch die Gewahrung eines Zu-
schusses zur Kostenerstattung fordern. Sie kann dariiber hinaus nach MaBgabe besonderer
Richtlinien zur Anwendung von Verglnstigungen die steuerrechtlich relevanten Aufwendungen
bescheinigen. Die Férderung der Gemeinde und die Bescheinigung der Gemeinde zu den Steu-
erverglinstigungen erfolgt auf der Grundlage von § 177 BauGB. Voraussetzung fiir die Forderung
der Eigentimer durch die Gemeinden ist, dass mit der baulichen MaBnahme noch nicht begon-
nen wurde und sich die Eigentliimer vorher vertraglich gegeniiber den Gemeinden verpflichten,
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bestimmte ErneuerungsmaBnahmen durchzufihren bzw. ein Erneuerungsgebot durch die Ge-
meinden ergangen ist und die Kosten im Hinblick auf die Erhéhung des Gebrauchswertes und
der Nutzungsdauer wirtschaftlich vertretbar sind.

(2) Zuwendungsfahig sind 25 % der berlicksichtigungsfahigen Ausgaben als Kostenerstattung
flr die MaBnahmen nach Absatz 1. Der Kostenerstattungsbetrag (zuwendungsfahige Ausgaben
abzuglich der Eigenleistungen und des Fremdkapitals) wird auf der Grundlage einer fachlichen
Berechnung festgesetzt und berlicksichtigt damit den Aufwand, den die Eigentimer nicht aus ei-
genen oder fremden Mittel nach den Bestimmungen von § 177 Abs. 4 BauGB aufbringen kénnen.

(3) Von der Forderung ist die Instandhaltung (Unterhaltung) ausgeschlossen.

1.2
Profilierung und Standortaufwertung

(1) Zu den MaBnahmen der Profilierung und der Standortaufwertung gehoéren der innenstadt-
oder stadtteilbedingte Mehraufwand fir den Bau oder die Herrichtung von Gebauden und des
Gebaudeumfeldes fir Wohnen, Handel, Dienstleistungen oder Gewerbe. Es kdnnen insbesonde-
re MaBnahmen der Fassadenverbesserung, MaBnahmen zur Entsiegelung, Begrlinung, Herrich-
tung und Gestaltung von Hof- und Gartenflachen sowie MaBnahmen an AuBenwanden und Da-
chern gefdrdert werden.

(2) Zuwendungsfahig sind 50 v.H. der Ausgaben nach Absatz 1 Satz 2; hchstens 60 € je gm
umgestalteter Flache.

1.3
Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

(1) Die Errichtung oder Anderung (Umnutzung) von Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen der
Gemeinde oder Dritter anstelle der Gemeinde kann geférdert werden. Bei den Gemeinbedarfs-
und Folgeeinrichtungen handelt es sich um 6ffentlichen Zwecken dienende bauliche Anlagen
und Einrichtungen, die die soziale, kulturelle oder verwaltungsmaBige Betreuung der Bewohner
des Gebietes gewahrleisten.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben nach Absatz 1. Die durch Verpachtung und/oder Ver-
mietung genutzten Flachen dirfen in die Bemessungsgrundlage insoweit einbezogen werden,
als dies zur Erreichung des Férderzwecks notwendig ist und es sich dabei um untergeordnete
Anteile (bis héchstens 20 % der Grundflache oder der zuwendungsfahigen Ausgaben) handelt.
Die aus dieser Nutzung erwarteten Einnahmen sind nach Nr. 6 Abs. 2 Buchstabe b zuschussmin-
dernd zu bertcksichtigen. Fir Miet- und/oder Pachtvertrage gelten die nach dem Gemeinde-
haushaltsrecht anzuwenden Vergabegrundsatze. Die Anderung (Umnutzung) der Anlagen und
Einrichtungen hat Férdervorrang, wenn es sich dabei typischerweise um Gebaude handelt, die
wegen ihrer stadtebaulichen, geschichtlichen oder kiinstlerischen Bedeutung erhalten werden.

1.4
Verlagerung oder Anderung von Betrieben
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Die MaBnahmen der Verlagerung oder Anderung gewerblicher oder land-/forstwirtschaftlicher
Betriebe sind von der Forderung ebenso ausgeschlossen wie die MaBnahmen der betrieblichen
Verbesserung oder Erweiterung. Auf den Férderausschluss fur die umzugsbedingten Ausgaben
nach Nr. 10.2 Abs. 3 Satz 2 wird verwiesen.

12
Verglitungen an Beauftragte, Abschluss von MaBnahmen

(1) Es kénnen Leistungen an Sanierungstrager und Beauftragte, Leistungen bildender Kiinstler
sowie Leistungen im Zuge des Abschlusses der Sanierung (z. B. Dokumentation, Gutachten fur
Ausgleichsbetrdge, Vermessungen, Offentlichkeitsarbeit, Abrechnung, Evaluation) geférdert
werden.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben, die den Gemeinden entstehen.

Teil Nl
Forderbestimmungen fiir die Entwicklung und Starkung
der Innenstadte und Ortsteilzentren

13
Grundsatze

(1) Gebiete, in denen MaBnahmen zur Entwicklung und Starkung der Innenstadte und Orts-
teilzentren durchgefiihrt werden sollen, kénnen auf der Grundlage eines stadtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes nach § 171 b Abs. 2 BauGB gefdrdert werden. Die Gebietsfestlegung kann
auch als Sanierungsgebiet nach § 142 BauGB, als stadtebaulicher Entwicklungsbereich nach §
165 BauGB oder als Erhaltungsgebiet nach § 172 BauGB erfolgen.

(2) Zur Erhaltung der Nutzungsvielfalt, zur Starkung der Aufenthalts- und Gestaltungsqualitat so-
wie zur Vermeidung bzw. Beseitigung von gewerblichem Leerstand insbesondere auch in den
Historischen Stadt- und Ortskernen kénnen MaBnahmen nach Nr. 9 bis Nr. 12 geférdert werden.
Hierzu gehdren insbesondere:

a) MaBnahmen zur Aufwertung des 6ffentlichen Raumes (StraBen, Wege, Platze),

b) MaBnahmen zur Instandsetzung und Modernisierung von stadtbildpragenden Gebauden (ein-
schlieBlich der energetischen Erneuerung),

¢) Bau- und OrdnungsmaBnahmen fir die Wiedernutzung von Grundstiicken mit leerstehenden,
fehl- oder minder genutzten Gebduden und von Brachfldchen einschlieBlich stadtebaulich ver-
tretbarer Zwischennutzung,

d) Citymanagement und die Beteiligung von Nutzungsberechtigten und von deren Beauftragten
im Sinne von § 138 BauGB sowie von Immobilien und Standortgemeinschaften,

e) Teilfinanzierung von Verfligungsfonds nach Nr. 14,
f) Leistungen Beauftragter der Gemeinde (§§ 157 ff BauGB).
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14
Verfliigungsfonds

(1) Zur Starkung von zentralen Versorgungsbereichen, die durch Funktionsverluste - insbeson-
dere gewerblichen Leerstand - bedroht oder betroffen sind, kann ein gemeindlicher Fonds ein-
gerichtet werden. Der Fonds, dessen Mittel ein lokales Gremium ausreicht, kann mit 50 v. H. aus
Mitteln der Stadtebauférderung von Bund, Land und Gemeinde finanziert werden. Vorausset-
zung fur die Férderung ist jedoch, dass 50 v. H. der Mittel von der Wirtschaft, von Immobilien-
und Standortgemeinschaften, von Privaten und/oder aus zusatzlichen Mitteln der Gemeinde in
den Fonds eingestellt werden.

(2) Die Mittel des Verfligungsfonds konnen fir Investitionen und die dafir notwendigen vorbe-
reitenden MaBnahmen im Férdergebiet eingesetzt werden. Der Teil der Mittel, der nicht aus der
Stadtebauférderung stammt, kann auch fur nichtinvestive MaBnahmen eingesetzt werden. Fir
die Auszahlung der Mittel nach Nr. 28 gelten die Bestimmungen von Nr. 7 VVG zu § 44 LHO i, V.
m. Nr. 1 ANBest-G.

Teil IV
Forderbestimmungen fiir die Soziale Stadt

15
Grundsatze

(1) Gebiete, in denen MaBnahmen der Sozialen Stadt durchgefiihrt werden sollen, konnen durch
Beschluss der Gemeinde als Gebiete gemaB § 171 e Abs. 3 BauGB oder auch als Sanierungsge-
biete gemaRl § 142 BauGB raumlich festgelegt werden.

(2) Es kbnnen MaBnahmen nach den Teilen Il und lll, investive MaBnahmen und ModellmaBnah-
men nach Nr. 16, MaBnahmen zur Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohnerstrukturen
nach Nr. 17, MaBnahmen zur Errichtung und zum Betrieb der Koordinierungsstellen nach Nr. 18
geférdert werden.

16
Biindelung

(1) Durch die Koordinierung und Biindelung aller fur die Entwicklung der Stadte und Gemeinden
notwendigen Finanzierungsmittel und sonstigen Ressourcen — wie Personal und Beratungsleis-
tungen - sollen gréBtmaogliche Synergien erreicht werden. Deshalb ist MaBnahme begleitend ein
auf Fortschreibung angelegtes gebietsbezogenes integriertes Entwicklungskonzept durch die
Gemeinden aufzustellen. Das Entwicklungskonzept (Planungs- und Umsetzungskonzept sowie
Kosten- und Finanzierungsibersicht) soll neben den MaBnahmen nach den Teilen Il und Ill auch
die MaBnahmen anderer Bau- und Finanzierungstrager erfassen sowie die geschatzten Ausga-
ben und deren Finanzierung darstellen. Hierzu zahlen insbesondere folgende MaBnahmegrup-
pen:

a) Einleitung neuer wirtschaftlicher Tatigkeiten einschlieBlich Modellvorhaben zur Starkung der
lokalen Okonomie (z. B. durch Griinderzentren),
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b) Verbesserung des Angebotes an bedarfsgerechten Aus- und Fortbildungsmdoglichkeiten und
Modellvorhaben zur Verbesserung von Schul- und Bildungsabschlissen sowie Integration von
Migrantinnen und Migranten einschlieBlich Modellvorhaben zum Zweck des Spracherwerbs,

c) Freizeit einschlieBlich Modellvorhaben zur Betreuung von Jugendlichen in der Freizeit.
(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben, die den Gemeinden entstehen.

17
Aktive Mitwirkung der Beteiligten

(1) Gemeinden, die fir Stadtteilbeirate einen Verfligungsfonds zur aktiven Mitwirkung der Betei-
ligten bei der Aufstellung und Umsetzung des stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes einrich-
ten, kdnnen gefordert werden.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben fir MaBnahmen zur Durchfiihrung von Workshops zu
Aufgabenstellungen im Stadtteil, Mitmachaktionen im Stadtteil, Wettbewerbe zu Themenstellun-
gen im Stadtteil, Imagekampagnen und andere geeignete MaBnahmen zur Aktivierung der Betei-
ligten im Stadtteil. Zuwendungsfahig sind hochstens 5 € je Einwohner des Stadtteils je Jahr. Fir
die Auszahlung der Mittel nach Nr. 28 gelten die Bestimmungen von Nr. 7 VVG zu § 44 LHO i, V.
m. Nr. 1 ANBest-G.

(3) Uber die Vergabe der Mittel ist auf der Grundlage gemeindlicher Richtlinien zu entscheiden,
in denen die Art und der finanzielle Umfang sowie der Verwendungszweck der Mittel des Verfi-
gungsfonds zu regeln sind. Die verantwortliche Stelle, die die Entlastung fur die zweckentspre-
chende Verwendung der Mittel des Verfligungsfonds bestatigt, ist in den gemeindlichen Richtli-
nien zu bestimmen.

18
Stadtteilbiiro, Stadtteilmanagement

(1) Die Einrichtung eines Stadtteilbliros in gemeindlicher oder privater Tragerschaft kann gefor-
dert werden. Zusatzlich kann die Einrichtung des Stadtteilmanagements fur die Dauer der MaB-
nahme gefdérdert werden, soweit nicht ein Férderausschluss nach Nr. 5.3 Abs. 2 gegeben ist.
Daneben kann ein stadtteilibergreifendes Stadtteilmanagement zur Vernetzung der Aktivitaten
gefordert werden.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben nach Absatz 1, die den Gemeinden oder anstelle der
Gemeinden Dritten entstehen.

Teil V
Forderbestimmungen fiir den Stadtumbau West

19
Grundsatze

(1) Gebiete, in denen StadtumbaumaBnahmen durchgefiihrt werden sollen, kénnen durch Be-
schluss der Gemeinde als Stadtumbaugebiet nach § 171 b BauGB oder auch als Sanierungsgebiet
nach § 142 BauGB bzw. als stadtebaulicher Entwicklungsbereich nach § 165 BauGB oder als Er-
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haltungsgebiet nach § 172 BauGB fir MaBnahmen der Erhaltung und Sicherung raumlich festge-
legt werden.

(2) Es kdnnen MaBnahmen nach den Teilen Il und lll und/oder MaBnahmen nach den Nrn. 20 bis
22 gefordert werden.

20
Vorbereitung

(1) Zur Vorbereitung und Durchfiihrung der MaBnahmen kann die Aufstellung und Fortschreibung
eines stadtebaulichen Entwicklungskonzeptes geférdert werden. Dartiber hinaus kann die Ein-
richtung eines gemeindlichen Verfligungsfonds geférdert werden.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben fir die MaBnahmen nach Abs. 1 Satz 1. Fir den ge-
meindlichen Verfligungsfonds nach Abs. 1 Satz 2 gelten die Bestimmungen der Nr. 17.

21.1
Ruckbau durch die Eigentimer

(1) Der Rickbau von Gebauden oder Gebaudeteilen durch den Eigentiimer kann gefoérdert wer-
den, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

a) Alternative Nach- und Umnutzungen sind mittelfristig nicht realisierbar.

b) Die fur eine Nach- und Umnutzung anzusetzenden Kosten wirden die Kosten eines Neubaus
einschlieBlich der Kosten fur den Ruckbau Uberschreiten.

c) Das fiir den Riickbau vorgesehene Gebaude hat keine baukulturelle und/oder stadtbildpragen-
de Bedeutung.

d) Der Zustand des flir den Rickbau vorgesehenen Gebaudes beeintrachtigt wesentlich die
stadtebauliche Situation in der Umgebung des Gebdudes.

e) Zwischen Gemeinde und Eigentimer wird ein verbindliches Zwischen- oder Nachnutzungs-
konzept mit mindestens einer einfachen Begriinung einschlieBlich der Lastenregelung zur Ver-
kehrssicherung und Bewirtschaftung vereinbart.

(2) Zuwendungsfahig sind die Rlickbauausgaben nach Absatz 1 unter Abzug der Verwertungser-
|6se sowie zusatzlich die Ausgaben der Baunebenkosten, die Ausgaben flr Altlastenuntersu-
chungen, die Ausgaben flr behoérdliche Genehmigungen, die Ausgaben zum Riickbau techni-
scher Infrastruktur, soweit sie vom Eigentiimer zu Ubernehmen sind. Die Ausgabenerstattung an
den privaten Grundstiickseigentimer betragt héchstens 50 v. H. der Gesamtkosten (Kappungs-
grenze), die sich unter Einbeziehung der nicht forderfahigen Buchwerte in die Gesamtrechnung
ergeben. Der Nachweis der Buchwerte erfolgt in geeigneter Form (z. B. durch Bestatigung des
verantwortlichen Prfers). Fur die Freimachung des Gebaudes gilt Nr. 10.2. Es sind 50 % der
Ausgaben; hochstens 60 € je gm fir die Zwischen- und Nachnutzung als begriinte Flache zu-
wendungsfahig.
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(3) Der Stadtebauzuschuss ist zusammen mit dem dazugehoérenden gemeindlichen Kofinanzie-
rungsanteil auf der Grundlage eines Stadtumbauvertrages an den Eigentimer als Letztempfan-
ger der Zuwendung weiterzuleiten.

(4) Von der Forderung sind ausgeschlossen:

a) die Verkehrssicherung und Bewirtschaftung des Grundstiicks bei der Zwischen-/Nachnutzung
mit einfacher Begriinung,

b) die sonstigen Entschadigungsleistungen oder Lastenausgleiche.

21.2
Rickbau durch die Gemeinden

(1) Der Rickbau von Gebauden oder Gebaudeteilen einschlieBlich des dafilir notwendigen Grund-
erwerbs durch die Gemeinden kann in folgenden Fallen geférdert werden:

a) Das Grundstlick wird im Wege der Zwangsversteigerung erworben und soll kiinftig einer 6f-
fentlichen Nutzung zugefiihrt werden.

b) Das Grundstiick ist nicht nur mit einem allein zum Wohnen genutzten Gebaude bebaut und
das freizulegende Grundstlick soll klinftig einer 6ffentlichen Nutzung zugefiihrt werden.

c) Das Grundstiick ist nicht nur mit einem allein zum Wohnen genutzten Gebaude bebaut und
das freizulegende Grundstiick soll zuklinftig privaten Nutzungen zugefihrt werden (Zwischener-
werb).

(2) In den Fallen von Absatz 1 Buchstabe b und Buchstabe c ist der Grunderwerb nur dann for-
derfahig, wenn die Bezirksregierung als Bewilligungsbehorde dem geplanten Rechtsgeschaft im
Einzelfall zugestimmt hat.

(3) Zuwendungsfahig sind im Falle von Absatz 1 Buchstabe a und b die gemeindlichen Ausga-
ben, um die Verfligungsgewalt Giber die Grundstiicke zu erhalten. Im Falle von Absatz 1 Buchsta-
be ¢ sind die gemeindlichen Ausgaben der Geldbeschaffung und die Ausgaben der Verzinsung
fur finf Jahre zuwendungsfahig. Zusatzlich sind die Rickbauausgaben in den Fallen von Absatz
1 Buchstabe a bis ¢ unter Abzug der Verwertungserldse sowie zusatzlich die Ausgaben der Bau-
nebenkosten, die Ausgaben der Altlastenuntersuchungen, die Ausgaben fiir behoérdliche Geneh-
migungen, die Ausgaben zum Riickbau technischer Infrastruktur, soweit diese von der Gemeinde
zu tragen sind, zuwendungsfahig.

22
Handlungsfelder, Férdergegenstinde

(1) Nach MaBgabe der Teile |, ll, lll kbnnen die Leistungen von Beauftragten zur Abwicklung und
Abrechnung der MaBnahmen sowie von EinzelmaBnahmen in den folgenden Handlungsfeldern
gefordert werden:

a) Die stadtebauliche Neuordnung zur Wieder- und Zwischennutzung von Brachflachen bzw.
minder genutzter Flachen.
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b) Die Verbesserung offentlicher Raume, des Wohnumfeldes und der privaten Freiflachen.

c) Die soziale und kulturelle Infrastruktur mit Ausnahme der technischen Infrastruktur zur Anpas-
sung der stadtischen Infrastruktur und zur Sicherung der Grundversorgung.

d) Die Aufwertung und der Umbau des vorhandenen Gebaudebestandes.
e) Die Wieder- und Zwischennutzung freigelegter Flachen.

(2) Die zuwendungsfahigen Ausgaben der MaBnahmen in den Handlungsfeldern bemessen sich
unter Berlicksichtigung von zweckgebundenen Einnahmen und von Beitrdgen anderer Finanzie-
rungstrager nach Nrn. 9 bis 12 und Nr. 14.

Teil VI
Forderbestimmungen fiir die REGIONALEn

23
Grundsatze

(1) Gegenstand der REGIONALERN ist die gemeinschaftliche Erarbeitung und Umsetzung eines re-
gionalen Strukturprogramms, das mit Projekten, Ereignissen und Initiativen zur Starkung der re-
gionalen Wettbewerbsfahigkeit und zur Scharfung des regionalen Profils beitragt.

(2) Es kdnnen nach den Teilen II, llI, 1V, V, VIl als stadtebaulicher Beitrag MaBnahmen in folgen-
den Handlungsfeldern gefordert werden:

a) nachhaltige Stadt- und Regionalentwicklung,

b) Innovation, Wissen, Bildung,

c) Starkung der unternehmerischen Basis und des Arbeitsmarktes,
d) wirtschaftsnahe Infrastruktur und Mobilitat,

e) StadtBauKultur in der Region,

f) kulturhistorisches Erbe und Kulturlandschaften,

g) Landschaftsentwicklung, Natur- und Umweltschutz,

h) Gesundheit,

i) Schaffung einer familiengerechten Infrastruktur.

24
Steuerungseinheit

(1) Die Einrichtung einer zentralen Steuerungseinheit (REGIONALE Agentur), an der die Mitglieds-
gemeinden beteiligt sind, ist zur inhaltlichen und reprasentativen Begleitung durch interdiszipli-
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nar besetzte Gremien notwendig. Die Einrichtung und der Betrieb der Steuerungseinrichtung
kann gefordert werden.

(2) Zuwendungsfahig sind die Ausgaben (Personal- und Sachausgaben) fiir die Einrichtung und
den Betrieb der Steuerungseinrichtung.

Teil VII
Forderbestimmungen fiir stadtebauliche Einzelvorhaben

25
Grundsatze

(1) Stadtebauliche Einzelvorhaben sind Vorhaben von erheblicher stadtebaulicher Bedeutung, die
sich in ein stadtebauliches Konzept einfligen, und durch die wesentliche Ziele der stadtebauli-
chen Erneuerung erreicht werden, ohne dass eine Zuordnung dieser Vorhaben zu einem durch
Satzung oder Gemeinderatsbeschluss festgelegten Fordergebiet vorgenommen wird. Ein stadte-
bauliches Einzelvorhaben kann mehrere zusammenhangende EinzelmaBnahmen und/oder meh-
rere Umsetzungsstufen umfassen. Stadtebauliche Einzelvorhaben kénnen, soweit Landesmittel
flr diesen Zweck verfligbar sind, geférdert werden.

(2) Die zuwendungsfahigen Ausgaben der stadtebaulichen Einzelvorhaben bemessen sich unter
Berucksichtigung von zweckgebundenen Einnahmen und von Beitrdgen anderer Finanzierungs-
trager nach Nrn. 9 bis 12 und Nr. 14.

Teil VI
Forderverfahren

26
Antrag, Programm

(1) Die Gemeinden beantragen nach dem Grundmuster 1 der Anlage 2 zu Nr. 3.1 VVG zu § 44
LHO bei den Bezirksregierungen als Bewilligungsbehdrden Zuwendungen fir neue MaBnahmen
und zur Fortfihrung begonnener MaBnahmen, wobei der 15.12.2006 friihester Beginn fur MaB-
nahmen aus EFRE (Strukturfondsmittel der EU in der Forderperiode 2007 — 2013) ist. Die An-
tragsfrist wird von den Bezirksregierungen bestimmt.

(2) Die Bezirksregierungen als Bewilligungsbehorden priifen den angemeldeten Forderbedarf
der Gemeinden hinsichtlich der allgemeinen Forderfahigkeit und erstellen unter Beachtung der
vom Ministerium vorgegebenen Forder- und Handlungsschwerpunkte ihren Programmvorschlag.
Das Ministerium stellt die Vorschlage der Bezirksregierungen zum Programm zusammen, stimmt
dieses mit der Europaischen Union und/oder dem Bund ab und gibt das Programm bekannt. Die
Bezirksregierungen teilen den Gemeinden die zur Férderung eingeplanten MaBnahmen mit den
dazu gehoérenden Finanzhilfen mit und fordern, soweit dies noch notwendig ist, die fehlenden
Unterlagen zum Zweck der abschlieBenden Antragsprifung an. Die Kosten- und Finanzierungs-
Ubersicht flr die Gebiete nach § 149 BauGB als wichtiges Bindeglied zwischen kommunaler Pla-
nung und Gewahrung staatlicher Férderungsmittel ist der Bezirksregierung (hdhere Verwal-
tungsbehdrde nach BauGB) zur Prifung vorzulegen. Die Prufung der Bezirksregierung bezieht
sich auf die Zweckeignung und Vollstandigkeit sowie die Abstimmung mit den anderen Tragern
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offentlicher Belange. Ergédnzungen und/oder Anderungen auf der Grundlage der Priifung kom-
men insbesondere im Falle eines Missverhaltnisses zwischen finanzieller Leistungskraft und ge-
meindlichen Ausgaben in Betracht. Das Anderungs-/Ergidnzungsverlangen der Bezirksregierung
bezieht sich auf die jeweils fortzuschreibende Kosten- und Finanzierungstibersicht.

(3) Bereitgestellte Fordermittel, die nicht oder nicht mehr benétigt werden, sind umzuschichten.
Uber die Umschichtung und damit tiber die Anderung des Programms entscheidet das Ministeri-
um. Das Vorschlagsrecht der Bezirksregierungen nach Absatz 2 gilt auch fiir Umschichtungen.

27
Bewilligung, Zweckbindung

(1) Soweit die MaBnahme als Einheiti. S. von § 164 a BauGB der Fordergegenstand ist, sind bei
der Bewilligung die zuwendungsrechtlichen Anforderungen an die Sicherung der GesamtmafR-
nahme insgesamt sowie die im Rahmen der GesamtmaBnahme zu fordernden EinzelmaBnahmen
zu beachten. Die Zuwendungen fir die stadtebaulichen GesamtmaBnahmen und die Zuwendun-
gen fur die stadtebaulichen Einzelvorhaben werden nach dem Grundmuster 2 der Anlage 3 zu
Nr. 4.1VVG zu § 44 LHO bewilligt.

(2) Werden bei Untersuchungen, Planungen und Wettbewerben keine beweglichen Gegenstande
beschafft, so endet die Zweckbindungsfrist der bewilligten Mittel mit der Vorlage des Ergebnis-
ses. Soweit EU-Recht nicht entgegensteht, gelten im Ubrigen fiir die zeitliche Bindung des Zu-
wendungszwecks folgende Fristen ab Fertigstellung bzw. Anschaffung:

a) 20 Jahre fir Gebaude, Gebaudeteile, sonstige bauliche Anlagen und Grundstiicke mit einem
Zuschuss von mehr als 375.000 €;

b) 10 Jahre fiir Gebaude, Gebaudeteile, sonstige bauliche Anlage und Grundstlicke mit einem
Zuschuss von bis zu 375.000 €;

c) 5 Jahre flr bewegliche Gegenstande und fiir Ersteinrichtungen.

(3) Im Falle der Weiterleitung von Zuwendungen in den auBergemeindlichen Bereich nach Nr. 12
VVG zu § 44 LHO in der Form von Zuwendungsbescheiden und/oder Zuwendungsvertragen ha-
ben die Gemeinden (GV) als Erstempfanger den Letztempfangern der Zuwendungen aufzuge-
ben, die zutreffenden Allgemeinen Nebenbestimmungen - insbesondere ANBest-P — zu beach-
ten. Von den Letztempfangern der Zuwendungen ist der Verwendungsnachweis regelmaBig in
qualifizierter Form durch die Vorlage von Buchern und Belegen zu fuhren. Die Prafung der Ver-
wendungsnachweise erfolgt durch die Erstempfanger der Zuwendungen. Gegenlber der Be-
zirksregierung werden, soweit im Einzelfall keine anderen Festlegungen getroffen worden sind,
die Verwendungsnachweise im vereinfachten Verfahren mit dem Sachbericht und dem dazu ge-
horenden zahlenmaBigen Nachweis von den Erstempfangern der Zuwendung gefihrt. Die Be-
zirksregierungen geben im Weiterleitungsfall den Gemeinden auf, dass die gepriften Verwen-
dungsnachweise der Letztempfanger der Zuwendungen dem Verwendungsnachweis nach Nr.
7.1 ANBest-G beizufligen sind. Fir die MaBnahmen aus EFRE (Strukturfondsmittel der EU in der
Forderperiode 2007 — 2013) mit dem dazu gehérenden Verfahren der Kostenerstattung gelten
diese Weiterleitungsbestimmungen nicht.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 23/26



28
Auszahlung

(1) Die Auszahlung der Mittel erfolgt auf schriftliche Anforderung. Der Auszahlungsantrag ist von
den Gemeinden Uber die Bezirksregierung an die Wohnungsbauférderungsanstalt als Anstalt der
NRW.BANK zu richten. Gegeniber der Wohnungsbauférderungsanstalt als Anstalt der
NRW.BANK bestatigt die Bezirksregierung die rechnerische Richtigkeit der zur Auszahlung ange-
meldeten Finanzierungsanteile sowie die vorliegende Haushaltsermachtigung des Landes zur
Leistung der Ausgaben.

(2) Zweckgebundene Einnahmen dienen zur Finanzierung der Ausgaben der stadtebaulichen
GesamtmaBnahme oder des stadtebaulichen Einzelvorhabens. Sie sind regelmaBig vorauszu-
schatzen. Zweckgebundene Einnahmen zur Finanzierung der MaBnahmen sind vor den Stadte-
bauférderungsmitteln einzusetzen.

(3) Fur die Mittel aus EFRE (Strukturfondsmittel der EU in der Forderperiode 2007 — 2013) mit den
dazu gehodrenden Verfahren der Kostenerstattung gelten die Bestimmungen von Absatz 1 nicht.

29
Verwendung

Fir die stadtebaulichen EinzelmaBnahmen innerhalb der GesamtmaBnahmen und fur die stadte-
baulichen Einzelvorhaben ist der Verwendungsnachweis nach dem Grundmuster 3 der Anlage 4
zu Nr. 10.3 VVG zu § 44 LHO der Bezirksregierung vorzulegen. Bei mehrjahrigen MaBnahmen ist
nach jeweils drei Jahren seit der ersten Bewilligung ein Zwischennachweis zu fiihren, wenn ein
Schlussverwendungsnachweis innerhalb eines Zeitraumes von funf Jahren seit der ersten Bewil-
ligung nicht mdglich ist. Die Vorlagefrist fur den Zwischennachweis richtet sich nach Nr. 7.1 AN-
Best-G. In Weiterleitungsfallen an Dritte nach Nr. 27 Abs. 3 ist von den Letztempfangern der Zu-
wendungen gegeniiber den Erstempfangern der Zuwendungen der Verwendungsnachweis in
qualifizierter Form durch die Beifligung von Blchern und Belegen zu fihren.

30
Einnahmen, Wertausgleich

(1) Zweckgebundene Einnahmen im Sinne von Nr. 6 sind vorrangig vor den Foérdermitteln zur De-
ckung der Gesamtausgaben einzusetzen. Diese Einnahmen — mit Ausnahme von Zweckspenden
und Beitrégen des gefdrderten Eigentimers sowie Zuwendungen kommunaler Gebietskorper-
schaften zur Ersetzung der kommunalen Komplementarfinanzierung, soweit ein Eigenanteil von
10 v. H. verbleibt — mindern die Gesamtausgaben und sind Grundlage der zuwendungsfahigen
Ausgaben (Bemessungsgrundlage). Sie wirken sich zuschussmindernd bei der stadtebaulichen
EinzelmaBnahme innerhalb der GesamtmaBnahme aus. Die Einnahmen sind bei der Antragstel-
lung im Voraus zu berechnen oder zu schatzen.

(2) Werden durch den Einsatz der zweckgebundenen Einnahmen nach Absatz 1 Zuschiisse frei
und kénnen die freigewordenen Zuschisse nicht innerhalb der MaBnahme erneut zweckent-
sprechend verwendet werden, so sind diese (ohne gemeindlichen Eigenanteil) innerhalb der
Zweimonatsfrist an das Land zuriickzuzahlen.
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(3) Die mit Stadtebauférderungsmitteln erworbenen Grundstlicke werden dem allgemeinen
Grundvermdgen der Gemeinde zugerechnet, sobald und soweit sie fir die GesamtmaBnahme
nicht mehr erforderlich sind. Fir die Grundstiicke ist ein Wertausgleich zulasten der Gemeinde
vorzunehmen. Die hierbei ermittelten Einnahmen flieBen der GesamtmaBnahme zu und sind nach
Absatz 2 zu behandeln. Fir den Wertausgleich, der auch bei der Vergabe von Erbbaupachtrech-
ten anzuwenden ist, gilt:

a) Fur privat nutzbare Grundstiicke in Gebieten mit umfassenden Verfahren ist der Neuord-
nungswert nach § 153 Abs. 4, § 169 Abs. 8 BauGB anzusetzen.

b) Fur privat nutzbare Grundstiicke in Gebieten mit vereinfachtem Verfahren ist der Verkehrs-
wert zum Zeitpunkt des Wertausgleichs anzusetzen.

(4) Fir privat nutzbare Flachen (nach baurechtlich zulassiger Nutzung), die von der Gemeinde
unentgeltlich eingebracht werden, ist der Verkehrswert zum Zeitpunkt der Grundstlickseinbrin-
gung in die GesamtmaBnahme zugunsten der Gemeinde anzusetzen.

31
Abschluss, Gesamtrechnung

(1) Eine GesamtmaBnahme ist fordertechnisch abgeschlossen, sobald sie durchgefiihrt ist, sie
sich als undurchfiihrbar erweist oder die Bezirksregierung sie fur beendet erklart. Die Gesamtab-
rechnung ist der Nachweis der Gemeinde, dass alle Einnahmen erfasst und ausgeschopft wur-
den und die Mittel zweckentsprechend eingesetzt worden sind.

(2) Die Gemeinde und Gemeindeverbande haben der Bezirksregierung innerhalb von 6 Monaten
nach Abschluss der GesamtmaBnahme eine Gesamtrechnung auf der Grundlage der Verwen-
dungsnachweise fir die bereits abgerechneten stadtebaulichen EinzelmaBnahmen vorzulegen.
Gegenstand der Gesamtabrechnung ist die geférderte stadtebauliche GesamtmaBnahme als Ein-
heit, so wie sie raumlich abgegrenzt wurde, oder selbststandig abrechenbare Teile davon. Ne-
ben dem zahlenmaBigen Nachweis gehort zur Gesamtabrechnung ein Sachbericht. Einnahmen,
die ganz oder teilweise nach der Abrechnung fallig werden, sind in die Abrechnung aufzuneh-
men. Sie kdnnen auf den Zeitpunkt der Abrechnung mit einem Zinssatz von 6 v. H. fir die Dauer
von hdchstens 10 Jahren abgezinst werden.

(3) Die Bezirksregierung prift die Gesamtrechnung und fertigt einen Prifvermerk an, den sie
auch der Gemeinde zur Kenntnis gibt.

(4) Das Ergebnis des Abschlusses der GesamtmaBnahme wird von der Bezirksregierung dem
Ministerium mitgeteilt. Das Ministerium steuert die Abwicklung des Bundesprogramms und ent-
scheidet, soweit notwendig, Uber die Umwandlung der in der Vergangenheit als Vorauszahlung
bereitgestellten Finanzhilfen des Bundes in einen Zuschuss oder ein Darlehen.

32
Formblatter, Arbeitshilfen
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Formblatter, Arbeitshilfen sowie die Bescheinigungsrichtlinien zur Anwendung der §§ 7 h, 10 f
und 11 a EStG in stadtebaulichen Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen werden auf der
Internetseite des Ministeriums bereitgestellt.

Teil IX
Schlussbestimmungen

33
Ausnahmen

(1) Ausnahmen von diesen Richtlinien bediirfen der Zustimmung des Ministeriums.

(2) Ausnahmen von den Nrn. 6 Abs. 2 Buchstabe b, 11.3 Abs. 2 Satz 3 sowie 27 Abs. 2 Buchsta-
ben a und b kénnen im Einzelfall zugelassen werden, sofern stadtebauliche MaBnahmen durch
blrgerschaftliches Engagement und Stiftungen im gemeinndtzigen Sinne getragen werden; in
Fallen der Nr. 27 Abs. 2 friihesten nach sechs Jahren. Zur Stitzung der Investitionen dieser
MaBnahmen kann die betriebliche Anlaufphase bis zu drei Jahren gefdordert werden. Die Ent-
scheidung trifft das Ministerium.

(3) Handelt es sich um MaBnahmen des EFRE-Programms (Strukturfondsmittel der EU in der For-
derperiode 2007 bis 2013) bedarf die Ausnahme des Ministeriums der Einwilligung der Verwal-
tungsbehdrde.

34
Geltungsdauer

Die Forderrichtlinien treten am Tag nach der Bekanntmachung in Kraft und gelten bis zum
31.12.2015.

MBI. NRW. 2009 S. 36

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 26/26


https://static.public.rnrw.stage.publicplan.cloud/mblnrw/2009-s36

	Ministerialblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung und Stadterneuerung (Förderrichtlinien Stadterneuerung 2008) RdErl. d. Ministeriums für Bauen und Verkehr - V.5 – 40.01 - v. 22.10.2008 


